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Alle Jahre wieder! Betriebsveranstaltungen – Weihnachtsfeiern (steuerlich) richtig 
gestalten! 
 
Betriebsprüfer prüfen genau! 
Betriebsprüfer haben steuer- 
und sozialversicherungsfreie 
Leistungen im Visier. Immer 
wieder führen Formfehler, 
Nichtbeachtung von Freigrenzen 
sowie die Gestaltung zu 
erheblichen Nachzahlungen für 
den Pflegedienst. Speziell für 
Betriebsveranstaltungen werden 
im folgenden die zu beachten-
den Rahmenbedingungen 
aufgezeigt. 
 
Grundsatz 
Zuwendungen des Arbeitgebers 
im Rahmen einer herkömmlichen 
Betriebsveranstaltung gehören 
nicht zum Arbeitslohn, da sie im 
überwiegenden 
betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers erbracht werden.  
 
Voraussetzung ist, dass es sich 
um eine übliche Veranstaltung 
und um übliche Zuwendungen 
handelt. Der Begriff „übliche 
Zuwendungen“ definiert der 
Gesetzgeber durch eine 
Freigrenze von Euro 110,-- je 
Veranstaltung maximal 2 pro 
Kalenderjahr.  
 
Der Arbeitgeber sollte 
folgende Rah-
menbedingungen prüfen: 
1. Liegt überhaupt eine „Be-

triebsveranstaltung“ vor? Bet-
riebsveranstaltungen sind 
z.B. Betriebsausflüge, 
Jubiläumsfeiern, Weih-
nachtsfeiern. Die Ver-
anstaltung muss allerdings al-
len Arbeitnehmern offen ste-
hen (oder aber 
gruppenweise, z.B. Team ei-
nes  Betriebsbereiches)  

2. Werden mehr als zwei Be-
triebsveranstaltungen im    
Kalenderjahr durchgeführt, 
ist die dritte und jede weitere   

steuerpflichtig. Der 
Arbeitgeber hat jedoch ein 
Wahlrecht. 

3. Einhaltung der Freigrenze 
von Euro 110,-- (einschließ-
lich der Mehrwertsteuer!!). 

4. Unbedingt zeitnah eine Teil-
nehmerliste anfertigen! 

5. Auch mehrtägige Veranstal-
tungen sind begünstigt.  

 
Folgende Aufwendungen 
sind anlässlich einer 
Weihnachtsfeier üblich: 
- Übernahme der Beförde-

rungskosten (Bus, Bahn, Ver-
gnügungsdampfer) 

- Gewährung von Speisen, Ge-
tränken, Tabakwaren u. Sü-
ßigkeiten 

- Aufwendungen für die Unter-
haltung (Saalmiete, Musik) 

- Überlassung von Karten für 
Theater, Museen u. 
Sportstätten, wenn der 
Besuch Teil der 
Weihnachtsfeier ist. 

- Geschenke bis Euro 40,-- ein-
schließlich Mehrwertsteuer 
(z.B. Weihnachtspäckchen bei 
der betrieblichen Weih-
nachtsfeier), wenn das Über-
reichen der Geschenke nicht 
der wesentliche Zweck der 
Betriebsveranstaltung ist. 

 
Wenn der Betrag von Euro 
110,-- überschritten wird: 
Der Begriff Freigrenze besagt, 
dass auch bei geringfügigem  
Überschreiten des Betrages von 
Euro 110,-- der volle Betrag 
steuerpflichtig wird. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit der 
Lohnsteuerpauschalierung 
(25%). In diesem Falle entfällt 
die Sozialversicherungspflicht. 
 
Wenn Angehörige mit feiern: 
Der/die Angehörige wird dem 
Mitarbeiter zugeordnet und dies 

kann somit individuell für 
einzelne Arbeitnehmer zu steuer- 
und sozialversicherungs-
pflichtigem Arbeitslohn führen. 
Ein Beispiel: 
 
Teilnehmer: 50, davon 20 
Mitarbeiter mit jeweils einem 
Angehörigen 
Kosten: Euro 3.500,-- 
Kosten pro Teilnehmer: Euro 
3.500,-- / 50 = Euro 70,-- 
(steuerfrei) 
Kosten für Teilnehmer mit 
Angehörigem: Euro 140,-- 
(steuerpflichtig). Ge-
staltungsspielraum: Für die 
Teilnehmer mit einem 
„Sachwert“ von Euro 140 kann 
die Lohnsteuerpauschalierung 
gewählt werden (siehe oben)  
 
Geldleistungen  
Grundsätzlich sind 
Geldleistungen steuer- und 
sozialversicherungspflichtig (so 
auch Gutscheine mit Euro-An-
gabe).  
 
Wechselwirkung zu anderen 
Sachbezügen 
Sachbezüge bzw. Leistungen 
können neben der 
Betriebsveranstaltungen  
ausgeschöpft werden: 
 
- Monatliche Sachbezüge von 

bis zu von Euro 44,-- (in 
diesem Zusammenhang auch 
die „Gutscheinregelung“, 

- Aufmerksamkeiten z.B. Ge-
tränke am Arbeitsplatz, Ge-
schenke zu persönlichen 
Anlässen (Geburtstag usw.) 
bis zu Euro 40,--.  

 
Viele Einzelfragen können sich 
anschließen. Fragen Sie bei 
Ihrem/Ihrer Steuerberater/in 
nach.   
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